
 

  

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? 

 

Dann vereinbaren Sie 

einen Termin mit uns. 

Wir besuchen Sie auch gerne 

in Ihrem Unternehmen! 

 

Eingliederung 
von langzeit-
arbeitslosen 
Menschen 

 

Nach § 16e SGB II 

Herausgeber 
Jobcenter Kiel 

 

So erreichen Sie uns 
 

Jobcenter Kiel – Team Vertrieb 

Schwedendamm 9 

24143 Kiel 

 

 
Jobcenter-Kiel.Vertrieb@jobcenter-ge.de 

 
www.jobcenter-kiel.de 

 

 

 

Telefon 
 

0431 – 709 1450 

oder 

0431 – 709 1460 
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Sie bekommen… 
 

 Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 

75 Prozent (1. Jahr) bzw. 50 Prozent 

(2. Jahr) des Arbeitsentgelts für die 

Dauer von zwei Jahren, 

 

 ein Coaching für die geförderte 

Arbeitnehmerin bzw. den geförderten 

Arbeitnehmer, 

 

Bei Vorliegen der individuellen Förder-

voraussetzungen können 

Weiterbildungskosten für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

übernommen werden. 

 

Das Ziel des §16e SGB II 
 
Bieten Sie einem Menschen die Chance 

auf einen neuen Berufsstart, indem Sie… 

 

…einen 

sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen für 

mindestens zwei Jahre bereitstellen  

und 

… die Arbeitnehmerin bzw. den 

Arbeitnehmer bei der Einarbeitung 

unterstützen. 

 

Ziel ist eine dauerhafte 
Tätigkeit in Ihrem 

Unternehmen – auch im 
Anschluss an die Förderung. 

 

Fördervoraussetzungen 
 

Voraussetzung ist die Einstellung von 

Personen, die 

 mindestens zwei Jahre arbeitslos 
sind und eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung aufnehmen. 
 

 Es werden keine Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung geleistet! 

 

Die Förderung richtet sich an 
alle Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber, die 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

für langzeitarbeitslose 
Menschen zur Verfügung 
stellen – auch in Teilzeit. 

 

Das Jobcenter Kiel 

 vermittelt Ihnen Bewerberinnen und 

Bewerber 
 

 berät Sie auf Wunsch bei der 

Stellenbesetzung 
 

 unterstützt Sie bei der Beantragung der 

Förderleistung  
 


